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Eine gerechte und zukunftsfähige Finanzierungsregelung für 
die Schulen der dänischen Minderheit   
 

1. Der SSW bewertet den Bundeszuschuss an Dansk Skoleforening for Sydslesvig in 
Höhe von 3,5 Mio. Euro in 2011 positiv. Der SSW erkennt an, dass die 
Bundesregierung und der Bundestag sich bemüht haben den Konflikt um die 
Minderheitenpolitik in Schleswig-Holstein beizulegen.  
 

2. Dennoch ist aus unserer Sicht das Gleichstellungsprinzip zwischen Mehrheit und 
Minderheit in unserem Lande weiter verletzt. Dieses wurde durch den Beschluss der 
Landesregierung, die Bezuschussung der Schulen der dänischen Minderheit von 100% 
auf 85% zu kürzen, ausgelöst.  
 

3. Es ist immer noch nicht gelungen eine gerechte und zukunftsfähige 
Finanzierungsregelung für die Schulen der dänischen Minderheit zu schaffen. Der 
Zuschuss des Bundes an Dansk Skoleforening für 2012 ist weiter unsicher, während 
die Kürzungen der Landeszuschüsse auch für 2012 im Doppelhaushalt beschlossen 
sind. Dies gefährdet die bisher erfolgreiche Minderheitenpolitik Schleswig-Holsteins 
und der Bundesrepublik. 
 

4. Der SSW fordert daher die Landesregierung dazu auf, sich aktiv bei der 
Bundesregierung und dem Bundestag dafür einzusetzen, dass  auch in 2012 ein 
erneuter Bundeszuschuss in Höhe von mindestens 3,5 Mio. Euro an Dansk 
Skoleforening gezahlt wird. Ansonsten drohen weitere Schulschließungen, die für die 
dänische Minderheit Existenzbedrohend sind und für große Unruhe im deutsch-
dänischen Grenzland sorgen werden. 
 

5. Der SSW fordert, dass nach 2012 eine gerechte und zukunftsfähige 
Finanzierungsregelung für die Schulen der dänischen Minderheit auf der Grundlage 
der Gleichstellung zwischen Mehrheit und Minderheit gefunden wird, die die 100% 
Bezuschussung der dänischen Schülerinnen und Schüler im Schulgesetz des Landes 
Schleswig-Holstein verankert.  
 

Der SSW-Landesvorstand  
06.09.2011 


